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A K T E N N O T I Z 
 
 
Projekt: Ausweisung Landschaftsschutzgebiete und Gartenhausgebiete  

„Weggental“    
 
Ort:  Rottenburg am Neckar - Kernstadt 
 
Datum: 02.04.2003 
 
Teilnehmer: Herr Dr. Keppel  Bürgermeister 
  Frau Garthe   Stadtplanungsamt  
  Frau Klein   Stadtplanungsamt  
  Frau Tesche   Umweltamt  
  Herr Polte   Baurechtsamt  
 
 
 
1. Zwischen Herrn Dr. Keppel und Frau Tesche besteht kein Konsens bezüglich der Ab-

grenzung des geplanten Landschaftsschutzgebietes (LSG) zur ausgewiesenen Reblage.  
 
2. Die Abgrenzung des geplanten LSG zur bestehenden Wohnbebauung wurde zurückge-

nommen, da hier ein großer städtischer Parkplatz liegt und in Zukunft eventuell noch 
Wohnbaufläche ausgewiesen werden kann (bestehende einseitige Erschließung).  

 
3. Die abgegrenzte Reblage wurde nicht mit in das geplante Gartenhausgebiet übernom-

men, da hier ausdrücklich keine weitere Gartenhausbebauung gewünscht ist.  
 
4. Nach der OB-Wahl soll das Thema im Gemeinderat behandelt werden. Beschlüsse  

sollen zu folgenden Punkten herbeigeführt werden:  
 

 Ausweisung Gartenhausgebiet  

 Ausweisung Landschaftsschutzgebiet  

 Behandlung des Gewässerrandstreifens am Weggentalbach.  
 
Das Stadtplanungsamt fertigt die entsprechende Vorlage in Abstimmung mit dem  
Tiefbauamt und Umweltamt.  

 
5. Das Bebauungsplanverfahren zur Ausweisung der Gartenhausgebiete wird ernsthaft  

betrieben, um dem „Wildwuchs“ der Gartenhäuser Einhalt zu gebieten.  
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